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Stadt Grevesmühlen
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 22.10.2019

5 Übertragung einer Vollmacht VO/12SV/2019-190

6 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
"Westliche Altstadt"

VO/12SV/2019-192

7 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"

VO/12SV/2019-195

8 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 "Wohngebiet Mühlenblick-
Erweiterung" östlich des Rosenweges der Stadt Grevesmühlen
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf 
(Abwägungsbeschluss)

VO/12SV/2019-197

9 Beschluss über die Umbenennung von Straßen in Grevesmühlen 
sowie in den Ortsteilen

VO/12SV/2019-204

10 Schulcampus 2030 - aktueller Sachstand

11 Informationen des Bürgermeisters

12 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

13 Verkauf des Flurstücks 309/11, Flur 22, Gemarkung Grevesmühlen 
(erneute Vorlage)

VO/12SV/2019-147

14 Verkauf des Flurstücks 1718/2 und einer Teilfläche des Flurstücks 
1726/3, beide Flur 6, Gemarkung Grevesmühlen (Große Seestraße 
7/9)

VO/12SV/2019-196

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12HA/2019/71

Sitzungstermin: Dienstag, 26.11.2019, 18:00 Uhr
Ort, Raum: Beratungsraum 1, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
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15 Verkauf des Flurstücks 138, Flur 1, Gemarkung Grevesmühlen 
(Ziegenhorn 5)

VO/12SV/2019-198

16 Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 160/39, Flur 12, Gemarkung 
Grevesmühlen (erneute Vorlage)

VO/12SV/2019-199

17 Beschluss zur Auftragsvergabe von Bauleistungen zur Maßnahme 
"Straßenausbau Klützer Straße Nord"

VO/12SV/2019-203

18 Beschluss über die Auftragsvergabe zur Beschaffung eines Multicars 
für den Bauhof der Stadt Grevesmühlen

VO/12SV/2019-205

19 Piraten Openair - Stand Lärmgutachten

20 Gasthof "Altes Rathaus" - Festlegungen zur Neuvermietung

21 Informationen des Bürgermeisters

22 Anfragen und Informationen

Öffentlicher Teil

23 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-190
öffentlich

28.10.2019
Lenschow, Kristine

Übertragung einer Vollmacht
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschluss vorschlage: 
Der Hauptausschuss bevollmächtigt den Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, Herrn Lars 
Prahler, für die Umschuldung eines Darlehens, dessen Zinsbindung am 15.02.2020 mit 
einem Restbestand von 516.156,00 Euro ausläuft, nach Empfehlung des 
Finanzausschusses den Zuschlag auf das günstigste Angebot zu erteilen.
              
Sachverhalt: 

Am 15.02.2020 endet die Zinsfestschreibung eines Darlehens bei der KfW Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, das im Jahr 2010 in Höhe von 900.000 Euro  für den Umbau des ehemaligen 
Speichers Wismarsche Straße 5 zum betreuten Wohnbereich aufgenommen wurde.

Die Restschuld per 15.02.2020 beläuft sich auf 516.156,00 Euro. Der aktuelle Zinssatz 
beträgt 2,58%. Es handelt sich um ein Darlehen mit einer vierteljährlichen Tilgungsrate  von 
13.236,00 Euro. Die Zinsleistung im Jahr 2019 beträgt  14.512 Euro, die Tilgung 52.944 
Euro. Bei den aktuellen Marktkonditionen könnten sich der Zinssatz und damit die Zinslast 
reduzieren. Bei annähernd gleichbleibender jährlicher Tilgungsbelastung könnte das 
Darlehen in 10 Jahren zurückgezahlt werden.  

Ausgeschrieben werden soll der Betrag als Ratendarlehen mit einer Restlaufzeit und einer 
Zinsfestschreibung von je 10 Jahren, so dass das Darlehen am Ende vollständig getilgt sein 
wird und kein Zinsänderungsrisiko mehr besteht. 

Da die gebotenen Zinskonditionen durch die Banken nur wenige Stunden gehalten werden, 
ist der Zuschlag kurzfristig noch am gleichen Tage zu erteilen. Da am Im Januar 2020 der 
Finanzausschuss planmäßig tagen wird, soll dessen Empfehlung dem Bürgermeister als 
Entscheidungsgrundlage dienen.

Der Hauptausschuss entscheidet gemäß Hauptsatzung bei Kreditaufnahmen innerhalb einer 
Wertgrenze von 50.000 Euro bis 1 Mio. Euro. Für die Umschuldung in o.g. Größenordnung 
ist demnach der Hauptausschuss zuständig. 

Finanzielle Auswirkungen: durch Übertragung der Vollmacht keine
       
Anlage/n:-       

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-192
öffentlich

05.11.2019
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des 
Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die 
förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" für den in 
der Anlage dargestellten Bereich mit Grundstücken, die in der Lübecker Straße, Karl-
Liebknecht-Platz und der Bahnhofstraße belegen sind, als Satzung. 

Der Satzungstext mit dem Lageplan (Anlage 1) und der Flurstücksliste (Anlage 2) sind als 
Anlagen beigefügt und Bestandteile  des Beschlusses / der Satzung.

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss auszufertigen 
und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister beauftragt, beim 
zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II der 
Grundbücher, der von dieser Aufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu beantragen.

Sachverhalt:
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Erweiterungsgebiet des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Aufhebungsbereich Erweiterung des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt“ umfasst 
ein Areal mit Grundstücken der Lübecker-Straße, Karl-Liebknecht-Platz und der 
Bahnhofstraße. Den Eigentümern des Aufhebungsbereiches wurden solche vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarungen angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand 
vom 05.11.2019 sind 37 freiwillige Vereinbarungen von 63 Grundstücken für diesen Bereich 
abgeschlossen worden.  Der Stadtsanierung flossen damit  49.116,69 € zu.
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Für den Aufhebungsbereich „Westliche Altstadt“ sind die städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und die Sanierungsziele erreicht. Aus diesem Grund 
soll dieser Bereich aus dem förmlich festgelegten Erweiterungsgebiet des 
Sanierungsgebietes  "Westliche Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
"Westliche Altstadt" ist  daher gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für 
den Bereich aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde/Stadt 
Grevesmühlen, durch den die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes 
ganz oder teilweise aufgehoben wird, als Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen. 

:

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von  ca. 20.243,80 € zu erwarten, die für die Stadtsanierung wieder 
eingesetzt werden

Anlagen:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Westliche Altstadt" mit Anlage 1
  (Lageplan) und Anlage 2 (Flurstücksliste)

:

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung
vom 20.02.2006 über die förmliche Festlegung der Erweiterung

des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt"

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg — Vorpommern in der
Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 2011, S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 162 Abs. 2 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) hat die Stadtvertretung der
Stadt Grevesmühlen in ihrer Sitzung am ................... folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Festlegung des Aufhebungsgebietes

(1) Die Satzung der Stadt Grevesmühlen vom ............ über die förmliche Festlegung
der Erweiterung des Sanierungsgebietes „Westliche Altstadt" wird für das nachfol-
gend näher bezeichnete Gebiet (Größe ca. 2,7 ha) aufgehoben.

(2) Das Aufhebungsgebiet „Westliche Altstadt" umfasst alle Grundstücke und Grund-
stücksteile, die in der Anlage 2 aufgelistet sind und sich laut Lageplan gemäß Anlage
1 innerhalb des dargestellten Geltungsbereiches befinden. Der Geltungsbereich um-
fasst die durch eine schwarz gestrichelte Linie gekennzeichnete vom übrigen Stadt-
gebiet abgegrenzte Fläche. Der Lageplan im Maßstab 1:1500 auf der Grundlage der
Liegenschaftskarte des Kataster- und Vermessungsamtes des Landkreises Nord-
westmecklenburg vom 06.11.2019 ist als Anlage 1 beigefügt. Anlage 1 (Lageplan)
und Anlage 2 sind Bestandteile der Satzung.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbind-
lich.

Grevesmühlen, den .............

Lars Prahler
Bürgermeister
der Stadt Grevesmühlen

- Siegel -
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -
Kataster- und Vermessungsamt

• Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte MV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 5

0 10 20 30 Meter
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Maßstab 1:1500
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Gemeinde: Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
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175 2
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„ MO Laaenlan (Geltunasbereichl

:78 Satzunq der Stadt Grevesmühlen
\ uber die Aufhebung der Satzunguso

über die förmliche Festlegung der, 183 - - - - - L . :

33 248800

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern
Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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An lage 2 zur Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Aufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes
"Westliche Altstadr (Flurstücksliste)

Straße Hausnummer Flur Flurstück Größe Grundbuchblatt
Karl-Liebknecht-Platz 1 5 44 166 20679
Karl-Liebknecht-Platz 2 5 45 186 17129
Karl-Liebknecht-Platz 3 5 46 329 19220
Karl-Liebknecht-Platz 4 5 47 387 15814
Karl-Liebknecht-Platz 5 5 49 329 15813
Karl-Liebknecht-Platz 6 5 50 349 15435
Karl-Liebknecht-Platz 7 5 51 812 16427
Karl-Liebknecht-Platz 8 5 52 246 17716
Karl-Liebknecht-Platz 9 5 53 236 18089
Bahnhofstraße 1 5 54 399 16234
Bahnhofstraße 3 5 55 555 15714
Bahnhofstraße 5 5 58 177 16129
Bahnhofstraße 7 5 59 122 15471
Bahnhofstraße 9 5 60 117 18660
Bahnhofstraße 13 5 61 338 15402
Bahnhofstraße 11 5 62 133 15684
Bahnhofstraße 13 a 5 64 285 15255
Bahnhofstraße 15 5 65/1 497 17459
Bahnhofstraße 15 a 5 66 186 15007
Bahnhofstraße 15 b 5 67 203 20637
Bahnhofstraße 34 5 68 173 17053
Bahnhofstraße 36 5 177 264 16815
Bahnhofstraße 32 5 69 162 17123
Bahnhofstraße 30 5 70 134 15436
Bahnhofstraße 28 5 71 211 17478
Bahnhofstraße 24/26 5 72/3 263 17998
Bahnhofstraße 22 5 73 181 19480
Bahnhofstraße 20 5 74 161 18225
Bahnhofstraße 18 5 75 98 18760
Bahnhofstraße 16 5 76 151 15990
Karl-Liebknecht-Platz 5 77/2 736 15195
Karl-Liebknecht-Platz 5 77/3 1193 16365
Bahnhofstraße 14 5 78 252 17414
Bahnhofstraße 12 5 79 104 20678
Bahnhofstraße 10 5 80 110 15791
Bahnhofstraße 8 5 81 103 16734
Bahnhofstraße 6 5 82 105 20676
Bahnhofstraße 4 5 84/1 704 16484
Bahnhofstraße 4 5 84/4 2356 16484
Bahnhofstraße 4 5 84/3 135 16484
Bahnhofstraße 4 5 85/1 171 16484
Bahnhofstraße 2 5 86 267 16484
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Bahnhofstraße 16a 5 175/3 341 19546
16a 5 72/2 48 19546

Hinter der Bahnhofstraße 5 175/2 48 16820
Hinter der Bahnhofstraße 5 176 208 16365
Lübecker Straße 10 6 106/1 499 20677
Lübecker Straße 9 6 107/1 525 17825
Lübecker Straße 8 6 108/7 tlw. 16241 -
Lübecker Straße 7 6 109/1 556 16740
Lübecker Straße 6 6 110/1 703 20841
Lübecker Straße 5 6 111/1 458 18018
Lübecker Straße 4 6 112/1 111 16587
Lübecker Straße 3 6 113/1 98 18952
Lübecker Straße 2 6 114/1 100 15372
Lübecker Straße 1 6 115/2 611 15853

Lübecker Straße - 6
1332/2

tlw. 19284
Bahnhofstraße - 6 1140/1 300 19284
Bahnhofstraße - 6 1333/1 65 19284
Bahnhofstraße - 5 277 tlw. 16365
Karl-Liebknecht-Platz - 5 77/1 1197 16365
Zuwegung
Bahnhofsstraße - 5 189 tlw. 16365
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-195
öffentlich

06.11.2019
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

18.11.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung beschließt die Teilaufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen 
über die förmliche Festlegung der Erweiterung des Sanierungsgebietes "Altstadt" für die in 
den Lageplänen der Anlagen 1 bis 3 dargestellten Teilbereiche VII, VIII und IX und den in der 
Anlage 4 aufgelisteten Grundstücken, die in den Teilbereichen belegen sind, als Satzung. 
Die einzelnen Teilbereiche werden wie folgt begrenzt:

Teilbereich VII
- nördlich durch die Straße „Große Voßstraße“
- südlich durch die Straße „Rathausplatz“ 
- östlich durch die Straße „Schäfergang“ sowie zusätzlich der Bereich 
  der Grundstücke Schäfergang 1, 2, 3, 3a, 3b und 3c
- westlich durch die Straße „Behrensgang“ 
Teilbereich VIII
- nördlich durch die Straße „Große Seestraße“
- südlich durch die Straße „Kuhhirtengang“ 
- östlich durch die Straßen „Am Markt“ und „Hinterstraße“
- westlich durch die Straße „Bannowgang“ und „Am Graben“ 
sowie die zusätzlichen Bereiche der Grundstücke August-Bebel-Straße 34, 52 und 54
Teilbereich IX
- nördlich durch die Straßen „Am Lustgarten“ und „Wismarsche Straße“ (tlw.) und den
  Grundstücken Wismarsche Straße 48, 50, 52, 54, 56 und 58
- südlich durch die Straße „Rosa-Luxemburg-Straße“
- östlich durch die Straße „Am Lustgarten“ und die Grundstücke Am Lustgarten 1 und 3 
- westlich durch die Straßen „Am Sparkassenplatz“, “Kinogang“ und „Meyersgang“ (tlw.)
sowie die zusätzlichen Bereiche der Grundstücke Kinogang 1, Meyersgang 1 und 2,
Große Alleestraße 6 und Wismarsche Straße 18

Der Satzungstext mit den Lageplänen (Anlagen 1 bis 3) und der Flurstücksliste (Anlage 4) 
sind als Anlagen beigefügt und Bestandteile  des Beschlusses / der Satzung.

2. Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss 
auszufertigen und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister 
beauftragt, beim zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II 
der Grundbücher, der von dieser Aufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu 
beantragen.

:
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Sachverhalt:
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet "Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Aufhebungsbereich des Sanierungsgebietes „Altstadt“ umfasst ein Areal mit 
Grundstücken in den Teilbereichen VII, VIII und IX. Den Eigentümern der Teilbereiche des 
Aufhebungsbereiches wurden solche vorzeitigen und freiwilligen Ablösevereinbarungen 
angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand vom 05.11.2019 sind 15 freiwillige 
Vereinbarungen für diesen zu entlassenden Gesamtbereich abgeschlossen worden.  Der 
Stadtsanierung flossen damit 19.661,73 € zu. 
 
Für den Aufhebungsbereich „Altstadt“ der Teilbereiche VII, VIII und IX sind die 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und die Sanierungsziele erreicht. 
Aus diesem Grund sollen die Teilbereiche VII, VIII und IX aus dem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet  "Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" ist  daher 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für diesen Bereich aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde/Stadt 
Grevesmühlen, durch den die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ganz oder 
teilweise aufgehoben wird, als Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von insgesamt ca.190.800,00 € zu erwarten, die für die Stadtsanierung 
wieder eingesetzt werden.

:
Anlagen:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" mit Lageplänen   (Anlagen 1 bis 3) 
  und Flurstücksliste (Anlage 4)

:

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt"

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg — Vorpommern in der
Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 2011, S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) und § 162 Abs. 2 BauGB in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) hat die Stadtvertretung der
Stadt Grevesmühlen in ihrer Sitzung am ................... folgende Satzung beschlossen:

§1

Festlegung des Teilaufhebungsgebietes

(1) Die Satzung der Stadt Grevesmühlen vom 28.06.1994 über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes „Altstadt" wird für das nachfolgend näher bezeichnete Teil-
gebiet (Größe ca. 5,06 ha) aufgehoben.

(2) Das Teilaufhebungsgebiet für die Teilbereiche VII, VIII und IX umfasst alle Grundstü-
cke und Grundstücksteile, die in der Anlage 4 aufgelistet sind und sich laut Lageplä-
ne gemäß Anlagen 1 bis 3 innerhalb der dargestellten Geltungsbereiche befinden.
Die einzelnen Geltungsbereiche sind durch eine schwarz gestrichelte Linie gekenn-
zeichnet und als jeweilige Fläche vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzt.
Die Lagepläne im Maßstab 1:1500 auf der Grundlage der Liegenschaftskarte des Ka-
taster- und Vermessungsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg vom
06.11.2019 sind als Anlagen 1 bis 3 beigefügt. Die Anlagen 1 bis 3 (Lagepläne) und
die Anlage 4 (Flurstücksliste) sind Bestandteile der Satzung.

§ 2

lnkrafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbind-
lich.

Grevesmühlen, den .............

Lars Prahler
Bürgermeister
der Stadt Grevesmühlen

- Siegel -
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Anlage 2 zur Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
(Flurstücksliste)

Straße Hausnummer Flur Flurstück Größe Grundbuchblatt
Am Lustgarten 9 6 531/2 229 16034

10 6 532/8 188 17235
11 6 533 218 17234
12 6 534 218 16671
13 6 535 78 17567
14 6 536/1 764 F001375

20918
20914
20916
20915
20919
20917

15 6 537/1 328 17660
16 6 538 218 16791
17 6 539 218 17050
18 6 540 218 17628
19 6 541 218 15882
20 6 542 218 17528
21 6 543/2 447 18155
21 6 544/1 44 18155
21 6 543/1 44 16633
1 22 402/4 41 16140

22 402/5 28 16140
22 522/7 8 16140
22 522/9 15 16140
22 402/6 2885 16140
22 402/2 200 16140

3 22 458/2 664 15089
- 6 525/1 33 17574
- 6 525/2 186 17574
- 6 526 219 17728
- 22 617/2 62 20014
- 22 617/1 143 18630
- 6 522/3 391 18630
- 6 522/6 5386 18630
- 6 522/10 1115 18630
- 6 522/8 2 18630

Wismarsche Straße 45 6 556/1 152 20091
45 6 556/2 364 20091
45 6 555/1 40 15590
45 6 555/2 637 15590
45 6 554/7 119 20370
45 6 554/6 9 20370
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45 6 523/2 63 15595
45 6 523/3 5 15595
45 6 524/3 39 15594
45 6 524/2 24 15594
45 6 528 75 17088
45 6 527/1 58 17089
45 6 529/1 101 17090
45 6 530 259 17087
45 6 553/6 610 17091
45 6 553/5 202 17091
45 6 554/2 52 20370
45 6 531/1 98 15593
45 6 532/5 40 15593
45 6 554/4 13 15593
45 6 553/8 118 17091
45 6 553/7 31 17091
48 22 616/1 102 17671
50 22 615/1 163 17659
52 22 614 205 15067
54 22 613 205 15067
56 22 612 205 17054
58 22 611 205 17439

Rosa-Luxenburg-
Straße 5 6 544/2 1314 16633

- 6 545/2 230 17506
- 6 545/1 841 18676
- 6 547 375 16878

Am Sparkassenplatz - 6 553/4 259 15606
- 6 554/5 107 16506
- 6 532/6 125 16506
- 6 532/3 20 17662
- 6 532/7 53 40009
- 6 552 564 15592
- 6 536/2 311 17706
- 6 551/2 564 15592
- 6 551/1 37 18810
- 6 550/1 10 18810
- 6 550/4 260 16791
- 6 548 467 15591
- 6 549 495 15001
- 6 550/3 160 18956
- 6 557 706 16506

Kinogang 1 6 116 807 15194
1 6 120/5 15 15194
1 6 120/6 43 15194

Meyersgang 1 6 99/2 68 17721
Meyersgang 2 6 98/2 54 17165
Meyersgang - 6 166 571 18688
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Große Alleestraße 6 6 371/1 116 16874
Wismarsche Straße 18 6 331/3 617 15322
Schäfergang 1 6 303/3 84 20152

6 303/18 37 20152
2 6 305/9 90 20151

6 303/17 44 20151
3 6 305/8 96 20150

6 303/16 40 20150
3a 6 305/7 102 20149

6 303/15 34 20149
3b 6 305/6 110 20148

6 303/14 26 20148
3c 6 305/5 116 20147

6 303/13 11 20147
Große Voßstraße 26-30 6 275/3 1594 19199
Rathausplatz 1 6 275/4 4296 16990

6 275/1 48 16405
6 276/1 127 16873
6 277/1 160 18401

Großer Vogelsang 6 306 tlw. 19278
Große Seestraße 2 6 825/1 111 16317

4 6 824/1 150 17256
6 6 823/1 360 16580
8 6 822/2 114 15596

8a 6 822/1 311 18087
10 6 821/1 573 17253
12 6 820/1 844 15871
14 6 819/2 518 20626
16 6 818/2 729 15251

6 818/1 3 15251
18 6 817/1 214 17346
20 6 816/2 664 15523
22 6 816/1 12 15062

6 814/3 275 15062
6 814/4 433 15062

24 6 815/1 367 16074
Am Graben 1 6 813/1 83 15824

2 6 812/1 81 17322
3 6 811/1 126 17302
4 6 810/1 121 15108
5 6 809/1 135 16496
6 6 808/1 152 17314
7 6 807/1 125 15317
8 6 806/1 292 17294
9 6 805/1 224 15525

Kuhhirtengang 9 6 800/1 74 16530
11 6 801/3 239 17343
13 6 802/4 151 17494
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15 6 803/1 110 17093
6 802/3 13 17093

17 6 804/1 204 17228
Hinterstraße 1 6 784/1 169 15618

3 6 785/3 128 16534
5 6 785/4 417 16094

13 6 789/1 675 15547
15 6 790/1 491 15570
17 6 791/1 465 17297
21 6 792/1 2271 15465
- 6 795/1 163 17608
- 6 819/3 348 17562

Am Markt 1 6 779/1 305 1379
40005
40004
40006

2 6 780/1 116 15751
3 6 781 114 15934

Aug ust-Bebel-Straße 34 6 729/1 109 15182
52 6 739/1 764 16042
54 6 740/1 881 16042
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -
Kataster- und Vermessungsamt

) Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte 1VIV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 6

Gemeinde: Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Rathausplatz 1; SchäfergangLage:

1±21 Teilbereich VII
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Anlaqe 1
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich VII

33 249100 133 249200 33 249300
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lllllllllll I

Maßstab 1:1500

Verrnessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommem
Vervielfaltigung, Weiterverarbeitung, umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Davon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zurn eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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17.A

Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -
Kataster- und Vermessungsamt
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Flur: 6

Gemeinde: Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
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Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte MV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019
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innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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Anlaqe 2
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich VIII
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Landkreis Nordwestmecklenburg
- Die Landrätin -

yetsi Kataster- und Vermessungsamt
111! 11 I I

\\,.-deejt Rostocker Str. 76
23970 Wismar

Gemarkung: Grevesmühlen (13 0171)
Flur: 6

Gemeinde:

Lage:

Grevesmühlen, Stadt (13 0 74 026)
Landkreis Nordwestmecklenburg
Am Lustgarten

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte MV 1:1500

Erstellt am 06.11.2019
348

, ‚

C '

462
A44 •

Anlage 3
Lageplan (Geltungsbereich)

Satzung der Stadt Grevesmühlen
über die Teilaufhebung der Satzung
über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes
"Altstadt" — Teilbereich IX

0 10 20 30 40 Meter
I I

Maßstab 1:1500

Vermessungs- und Geoinformationsbehörden Mecklenburg-Vorpommern
Vervielfältigung, Weiterverarbeitung, Umwandlung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der Zustimmung
der zuständigen Vermessungs- und Geoinformationsbehörde. Devon ausgenommen sind Verwendungen zu
innerdienstlichen Zwecken oder zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch (§ 34 Abs. 1 GeoVermG M-V).
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-197
öffentlich

06.11.2019
G. Matschke

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.2 "Wohngebiet Mühlenblick-
Erweiterung" östlich des Rosenweges der Stadt Grevesmühlen
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf 
(Abwägungsbeschluss)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der frühzeitigen 
Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen hat die Stadt Grevesmühlen unter Beachtung des Abwägungsgebotes 
geprüft. 
Im Rahmen der Abwägung ergeben sich:

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 macht sich die 
Stadt Grevesmühlen zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

Sachverhalt:

Die Stadt Grevesmühlen führt das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes im Verfahren 
nach § 13b BauGB durch. Die Öffentlichkeit konnte sich demnach gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 
BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung in der Zeit vom 13.06.2019 bis einschließlich 28.06.2019 im Bauamt der 
Stadtverwaltung Grevesmühlen unterrichten und sich während dieser Frist schriftlich oder 
zur Niederschrift zu der Planung äußern. Die Öffentlichkeit hat Stellungnahmen abgegeben.
Die berührten Behörden und betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 12.06.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die Behörden und Träger 
öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben.

Im Ergebnis ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
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Vorlage VO/12SV/2019-197 Seite: 2/2

Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen überwiegend in die 
Erarbeitung der Entwurfsunterlagen ein.

Finanzielle Auswirkungen:
Sämtliche anfallenden Kosten werden von der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH 
übernommen.

Anlage 1:
-Tabellarische Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf mit
  Abwägungsvorschlägen

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 2 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Auflistung der Beurteilungsgrundlagen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Information zu den beteiligten Fachdiensten und dem Abfallwirtschaftsbetrieb wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 3 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend behandelt. 

 

 

- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 4 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

A 

Zu 1. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

Zu 2. 

Zur Plausibilität und zur Übersichtlichkeit wurden die Festsetzungen zur Dachform und 

Dachneigung auch in der Nutzungsschablone berücksichtigt. Die örtlichen 

Bauvorschriften entsprechen den Inhalten der Nutzungsschablone. Die Höhenregelungen 

bleiben bestehen. Entsprechende Regelungen finden sich im Teil-B Text. Widersprüche 

sind nicht erkennbar. Die Abstimmung mit dem Landkreis wurde geführt. 

 

Zu 3. 

Diese Auffassung wird geteilt. Satz 3 wird gestrichen.  

 

Zu 4. 

Zusätzlich zu dieser Festsetzung unter 10.3 ist darzulegen, dass Einfriedungen geregelt 

sind. Für Einfriedungen wird festgesetzt, dass sie nur als Hecke aus heimischen 

standortgerechten Laubgehölzen auch in Verbindung mit Drahtzäunen und 

Stabgitterzäunen zulässig sind. Insofern wird unter Einfriedungen geregelt, dass nur 

Hecken zulässig sind. Die Kombination mit anderen Elementen ist dabei in Vereinbarkeit 

zu bringen. Die oberste Priorität ist bei der Verwendung von ausschließlich Hecken zu 

sehen. In Bezug auf die Pflanzvorgaben werden diese als abschließend festgesetzt. 

 

Zu 5. 

Bei den unter 1.10 genannten Sätzen handelt es sich um 2 Sätze. Nach Abstimmung mit 

dem Landkreis war die Festsetzung Nr. 1.9 gemeint. Es handelt sich ausschließlich um 

gestalterische Regelungen die mit den Entwurfsunterlagen überprüft und näher begründet 

werden.  

 

Zu 6. 

Die Begründung wird entsprechend der Abwägungsentscheidung ergänzt. 

 

 

 

- 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 5 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

B 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Bestandsdokumentation wird ergänzt. Nach Abgleich der Kartengrundlage und 

Überprüfung in der Örtlichkeit ergeben sich keine nach § 18 NatSchAG M-V zu 

berücksichtigenden Einzelbäume innerhalb der Baugebiete. Der zum Erhalt festgesetzte 

Einzelbaum innerhalb des festgesetzten Gewässerrandstreifens des Gewässers II. Ordnung 

wird als nach § 18 NatSchAG M-V geschützter Baum gekennzeichnet. Weitere 

Anforderungen ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

Zu 3. 

Gesonderte Antragsverfahren sind nicht erforderlich. Für den Ausbau des Gewässers II. 

Ordnung wurde die Plangenehmigung am 30.11.2018 durch die untere Wasserbehörde 

erteilt. 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Ausführungen zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Es wird ein 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gefertigt und die Ergebnisse werden in den 

Entwurfsunterlagen berücksichtigt. Die Artenaufnahme ist bereits erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 6 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

In dem Plangebiet befinden sich keine nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotope, 

auch nicht in der unmittelbar angrenzenden Umgebung. Deshalb sind hier keine weiteren 

Anforderungen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 7 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen und sind entsprechend zu 

beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beschreiben die 

Gesamtentwicklung des Standortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die dargestellten Konflikte wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens beachtet. 

Entsprechende Gutachten liegen vor und dienen dem Nachweis der Verträglichkeit der 

Nutzungen nebeneinander.  

 

 

Zu 4. 

Es wurde festgestellt, dass die untere Immissionsschutzbehörde bei ihrer Beurteilung des 

Bebauungsplanes Nr. 34.2 zunächst ein Gutachten zugrunde gelegt hat, dass für diesen 

Stand des Verfahrens nicht mehr zu verwenden ist. Eine Bewertung des Gutachtens vom 

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG vom 05.08.2013 erfolgt nicht mehr. Das 

Gutachten wurde durch ein Gutachten des Schallgutachters Dipl.-Ing. Volker Ziegler, IBS 

vom 06.06.2018 und durch eine ergänzende Bewertung vom 29.11.2018 ersetzt. Zur 

Klärung des Sachverhalts wurde eine Abstimmung mit der unteren 

Immissionsschutzbehörde geführt. Die untere Immissionsschutzbehörde hat eine 

überarbeitete Stellungnahme im Planverfahren abgegeben. Siehe hierzu die 

Stellungnahme und Bewertung unter II.1a, untere Immissionsschutzbehörde des 

Landkreises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Stadt Grevesmühlen hat das Gutachten von 2013 für die Planungsabsicht zugrunde 

gelegt. Die Stadt Grevesmühlen geht von einer Verträglichkeit der Nutzungen aus. 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Unter Berücksichtigung des Stellungnahmeverfahrens und des zu berücksichtigenden 

Gutachtens zum Schallschutz geht die Stadt Grevesmühlen davon aus, dass die Belange 

hinreichend bewertet wurden. Auf ein neuerliches Geruchsgutachten kann unter 

Berücksichtigung des unveränderten Bestandes aus Sicht der Stadt Grevesmühlen 

verzichtet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

D 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es wurde ein Gutachten erstellt. Die 

Erkenntnisse des Gutachtens werden bei der Bearbeitung der Entwurfsunterlagen 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Entsprechende Gutachten wurden erstellt. Grundlage war zunächst die Historische 

Erkundung der Fläche in deren Ergebnis Handlungsempfehlungen für ein Orientierende 

Untersuchung getroffen wurden. Eine allgemeine Baugrunderkundung wurde zusätzlich 

für die Erschließungsarbeiten erstellt. Im Ergebnis der Gutachten wird davon 

ausgegangen, dass die Vereinbarkeit mit der beabsichtigten Wohnnutzung hergestellt 

werden kann. Die Gutachten werden im Beteiligungsverfahren zum Entwurf verwendet 

und genutzt. Eine Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde vor Erarbeitung der 

Entwurfsunterlagen wird die Stadt Grevesmühlen vornehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Eine Festsetzung zum Ausschluss von Schottergärten wird getroffen. 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Auskunft zum Altlastenkataster wird in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

Zu 5. 

Dieser Hinweis ist bereits beachtet. 

 

 

 

 

Zu 6. 

Dieser Hinweis ist bereits beachtet. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 7. 

Die Arbeitsgrundlagen werden entsprechend zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen zum Brandschutz werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Sicherung der Löschwasserversorgung für den Grundschutz und die Entnahmestellen 

für eine Entnahme von 48 m³ je Stunde über 2 Stunden wird mit den Entwurfsunterlagen 

im Verfahren dargestellt. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Planinhalte werden 

davon nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anforderungen an die Straßenverkehrsflächen wurden mit dem beauftragten technischen 

Planer abgestimmt. Insofern wird Vereinbarkeit mit den Anforderungen der 

Straßenaufsichtsbehörde gesehen. 

 

Zu 2. 

Die Hinweise sind zu beachten. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers keine Einwände 

bestehen, da Anlagen nicht berührt sind. 

 

 

 

H 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen stellt hierzu klar, dass das Gutachten des TÜV NORD Umweltschutz 

GmbH & Co. KG vom 05.08.2013 durch ein Gutachten des Schallgutachters Dipl.-Ing. Volker 

Ziegler, IBS vom 06.06.2018 und durch eine ergänzende Bewertung vom 29.11.2018 ersetzt 

wurde. Die heutigen Rahmenbedingungen wurden beachtet und gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden. 

 

I 

Zu 1. 

Für die Abfallentsorgung sind geeignete Behälter auf den Grundstücken unterzubringen. Am 

Entsorgungstag sind die Abfallbehälter für die geordnete Entsorgung an der öffentlichen Straße 

bereitzustellen. Dies gilt auch für die über die Stichstraße erschlossenen Grundstücke. 

Entsprechende Abstellflächen werden im Bereich der Stichstraße in Anbindung an die 

Erschließungsstraße vorgesehen und sind im Rahmen der technischen Planung auszuformen und 

zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Hinweise sind im Rahmen der nachgelagerten technischen Planung zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

Zu 1. 

Die der Anlage beigefügte Stellungnahme wird behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen. Es 

befinden sich keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes im 

Geltungsbereich. 

 

 

Zu 3. 

Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist zum Abschluss 

des Planverfahren durch einen öffentlich bestellten Vermesser zu bestätigen. 

 

Zu 4. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

TOP 8

37 von 83 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 17 
 

TOP 8

38 von 83 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 18 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die entgegenstehenden Belange werden ergebnisoffen in die Abwägung der Stadt 

Grevesmühlen eingestellt. 

 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

In der zugrunde gelegten schalltechnischen Untersuchung vom 06.06.2018 wurde 

ausgeführt, dass mit den Schallschutzmaßnahmen an den Kühlgebläsen (Begrenzung der 

Schallleistung auf Lw = 85 dB(A) pro Aggregat) und der zusätzlichen Verlagerung der 

Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen und die entsprechenden Regelungen 

der An- und Abfahrten der Schlepper  gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse 

gewährleistet werden können. Diese Aussage findet sich auch in der Begründung. Die 

Einhausung der Kühlgebläse wurde bereits realisiert. Als Alternative und zur 

Verbesserung des Landschaftsbildes sowie der Abgrenzung des Wohnstandortes zu den 

landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde die Errichtung eines Lärmschutzwalls und die 

Auswirkungen auf das Plangebiet gutachterlich in der Ergänzung der schalltechnischen 

Untersuchung vom 29.11.2018 dargestellt. Es wurde klar ausgeführt, dass bei Umsetzung 

der vorgenannten Variante, die Höhe des Lärmschutzwalls unerheblich ist. Sofern die 

Verlagerung der Waage an die Nordseite der Lagerhalle für Weizen und die 

entsprechenden Regelungen der An- und Abfahrten der Schlepper nicht erfolgen, ist die 

Herstellung des Lärmschutzwalls in einer Höhe von 5,00 m zwingend vorzusehen und 

Regelungen für das nordöstlichste Grundstück wären zusätzlich zu treffen. Dies wird mit 

den Entwurfsunterlagen ausführlich dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Ergebnisse des Gutachtens werden zur Kenntnis genommen und haben im Rahmen 

des Planverfahrens weiterhin Bestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Sachdarstellung zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Ausführungen der raumordnerischen Bewertung werden in die Begründung 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Das Bewertungsergebnis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Beurteilungsgrundlagen ändern 

sich nicht. Unabhängig davon wird eine erneute Beteiligung in der Entwurfsphase 

erfolgen. Somit wird den Anforderungen Rechnung getragen. 

 

 

Zur berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

Zu 1.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Flächen der Landwirtschaft in Anspruch 

genommen werden. Unter Berücksichtigung der Anwendung des Verfahrens nach § 13b 

BauGB ist davon auszugehen, dass Kompensationsbedarf nicht entsteht. 

 

Zu 1.2. 

Die Stadt Grevesmühlen stellt die derzeit vorliegende Stellungnahme des StALU in die 

Bewertung ein. Die Beteiligung des StALU erfolgt mit dem Entwurf nochmals. 

 

Zu 2.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Gebiet in keinem Verfahren zur 

Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. 

 

Zu 2.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 

berührt sind. Die Stadt Grevesmühlen wird die Naturschutzbehörden, der Landkreis 

wurde bereits beteiligt, im weiteren Verfahren beteiligen bzw. vom Verfahren 

unterrichten. 

 

Zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im 

Zuständigkeitsbereich des StALU befinden, nicht berührt sind und keine Bedenken 

bestehen werden. 

 

Zu 3.3. 

Die Stadt Grevesmühlen hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens die Stellungnahme 

der unteren Abfall- bzw. Bodenschutzbehörde erhalten. Die Bewertung der 

Stellungnahme ist unter der Stellungnahme des Landkreises enthalten. 

 

Zu 3.4. 

Entsprechende Ausführungen sind bereits unter den Hinweisen im Teil B-Text enthalten. 

 

 

 

Zu 4. 

Die Stadt Grevesmühlen hat im Rahmen des früheren Aufstellungsverfahrens bereits 

umfangreich Gutachten zur Bewertung der nachbarschaftlichen Verhältnisse erstellt. 

Gutachten in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen durch Gerüche wurden erstellt. Die 

Vereinbarkeit wurde nachgewiesen. Insofern ergibt sich kein weiterer 

Anforderungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Ausführungen zu den Beurteilungsunterlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich bereits sehr umfassend mit dem Standort beschäftigt. Es 

wurden Gutachten zu möglichen Beeinträchtigungen gesunder Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse erstellt. Die Ergebnisse der Gutachten werden in den 

Entwurfsunterlagen berücksichtigt. 

 

Zu 3. 

Die Stadt Grevesmühlen hat eine Schalluntersuchung erstellt. Im Ergebnis der 

Schalluntersuchung wurden die Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm untersucht und es 

ist davon auszugehen, dass eine Vereinbarkeit hergestellt werden kann. 

 

Zu 4. 

Die Prognoseansätze für das Gutachten wurden mit den angesiedelten Unternehmen 

abgestimmt und sind in das Gutachten eingeflossen. Weitere Anforderungen sind aus 

Sicht der Stadt Grevesmühlen nicht zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Das Gutachten wird im weiteren Planverfahren mit den Entwurfsunterlagen dem LUNG 

zur Verfügung gestellt. Dies kann auch im Rahmen der Vorbereitung des Entwurfs 

erfolgen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Telekom Deutschland 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen, da im Plangebiet noch 

keine Telekommunikationsanlagen vorhanden sind. 

 

Zu 3. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird für die Aufnahme in der 

Begründung empfohlen. Eine Festsetzung ist hierzu nicht erforderlich. Die 

abschließenden Regelungen erfolgen mit der nachgelagerten Erschließungsplanung. 

 

Zu 4. 

Der koordinierte Ausbau ist vorgesehen. Darauf ist außerhalb des Bauleitplanverfahrens 

im Rahmen der technischen Vorbereitung und Durchführung des Projektes zu achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Dieser Hinweis wird bei der weiteren technischen Vorbereitung beachtet. 

 

Zu 6. 

Dieser Hinweis wird bei der technischen Planung und Vorbereitung des Vorhabens 

beachtet. 

 

Zu 7. 

Die Erschließungsvereinbarung wird rechtzeitig vorbereitet. Die Stadt sichert die 

Erschließung des Vorhabens vor Satzungsbeschluss entsprechend ab. Die Begründung 

wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der 

Erschließungsvertrag wird rechtzeitig mit dem ZVG abgestimmt und ist vor 

Satzungsbeschluss abzuschließen. Die Anwendung der Satzung des Zweckverbandes gilt 

allgemein. 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen werden in der Begründung dargestellt und bei der technischen 

Planung beachtet. 

 

Zu 3. 

Diese Ausführungen werden beachtet und in der Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 4. 

Die Begründung wird ergänzt. Die technische Planung berücksichtigt diese Anforderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden in der Begründung beachtet. Die technische Planung 

berücksichtigt die Anforderungen. 

 

Zu 6. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und werden beachtet. 

 

Zu 7. 

Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Anlagen werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen an die Strom- und Gasversorgung werden im Rahmen der technischen 

Planung detailliert abgestimmt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu 3. 

Allgemeine Hinweise zu Leitungen und zur Berücksichtigung von Leitungen werden 

beachtet. Die Begründung wird ergänzt. Eine detaillierte Berücksichtigung des 

Leitungsbestandes erfolgt auf der Ebene der technischen Planung. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise zur technischen Vorbereitung des Verfahrens werden zur Kenntnis 

genommen. Die Bauleitplanung baut auf einer entsprechenden technischen Planung auf. 

Die Abstimmungen bzw. das Abstimmungserfordernis ist im Rahmen der weiteren 

Vorbereitung mit den zu berücksichtigenden Ver- und Entsorgern abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 5. 

Die Anforderungen sind insbesondere im Rahmen der technischen Planung und 

Vorbereitung zu beachten. Allgemeine Hinweise werden in der Begründung 

berücksichtigt. 

 

Zu 6. 

Die Bewertung des vorliegenden Leitungsbestandes wird in der Begründung mit 

dargestellt. Auf das Merkblatt wird in der Begründung hingewiesen. 

 

Zu 7. 

Auf eine sorgfältige Arbeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Maßnahmen 

unter Berücksichtigung des Bestandes wird hingewiesen.  

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die befristete Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ohnehin die 

Beteiligung mit dem Entwurf. 

 

Zu 9. 

Die Planauszüge werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen des Unternehmens vorhanden sind. 

 

Zu 3. 

Die Stadtwerke Grevesmühlen wurden beteiligt. Die Stellungnahme wird unter II.7 

entsprechend behandelt und die Anforderungen werden beachtet.  

 

Zu 4. 

Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Versorgungsanlagen aus dem 

Verantwortungsbereich der Hanse Gas GmbH vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

TOP 8

59 von 83 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 39 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird berücksichtigt, dass sich Anlagen/Leitungen in der Rechtsträgerschaft der 

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH befinden. Der Versorger wurde im Verfahren 

beteiligt. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden oder in nächster Zeit 

geplant sind. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme gilt nur für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zum Verfahren bzw. zur Durchführung des Verfahrens werden zur Kenntnis 

genommen. Die Stadt Grevesmühlen führt das Verfahren nach den gesetzlichen 

Anforderungen durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der GDMcom mit den entsprechenden Anmerkungen wird zur Kenntnis 

genommen. Es wird auch zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheiten bestehen. 

Die Ausführungen zur GasLINE werden nachfolgend behandelt. 

 

Zu 2. 

Der Anlagenbetreiber wird gesondert beteiligt. Die Stellungnahme wird im weiteren 

Beteiligungsverfahren eingeholt, um hier eine abschließende Bewertung aufnehmen zu 

können. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zu den einzelnen Unternehmen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme nur für den Geltungsbereich 

gilt. Der dargestellte Bereich entspricht grob dem Anfragebereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Unternehmen vorhanden oder 

geplant sind und keine Einwände bestehen. 

 

Zu 6. 

Der Geltungsbereich wird nicht verändert. Somit gilt die Stellungnahme fort. Die 

Anforderung zur Beteiligung in weiteren Phasen der Vorbereitung des Projektes, wie der 

technischen Planung sind in den jeweiligen Planungen zu beachten. Ein weiterer 

zusätzlicher Hinweis wird nicht als erforderlich angesehen. 

 

Zu 7. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Die Stellungnahme der BIL 

für die GasLINE wird im weiteren Beteiligungsverfahren eingeholt und den Unterlagen 

beigefügt. Damit kann der Sachverhalt abschließend geklärt werden. 

 

Zu 8. 

Weitere Betroffene werden im Beteiligungsverfahren beteiligt. Die Stadt Grevesmühlen 

beteiligt diejenigen Ver-und Entsorger, die aus ihrer Sicht im Rahmen des Planverfahrens 

Bedeutung haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

TOP 8

64 von 83 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 44 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Nach beiliegendem Schriftverkehr mit der BIL wird davon ausgegangen, dass keine 

Belange berührt werden. Dies wird im weiteren Verfahren abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Nach beiliegendem Schriftverkehr mit der BIL wird davon ausgegangen, dass keine 

Belange berührt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu 3. 

Die Begründung wird ergänzt. Im Rahmen der technischen Planung und Vorbereitung 

sind die Belange zu beachten. 

 

Zu 4. 

Auf den Genehmigungsvorbehalt wird geachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Anforderungen an den Brandschutz werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 2. 

Eine zusätzliche Löschwasserquelle ist herzustellen. Es soll ein zusätzlicher Hydrant 

errichtet werden. Die Vorgabe erfolgt im Rahmen der technischen Planung. 

 

Zu 3. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen und entsprechend beachtet. Die 

Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit dem Sachverhalt beschäftigt. Die Stadt 

Grevesmühlen schlägt zur Lösung des Problems des erhöhten Niederschlagswasseranfalls 

im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 folgende Vorgehensweise vor: 

Im Zusammenhang mit der Straßenplanung für die Klützer Straße und dem B-Plan Nr. 

34.2 ist ein zusätzlicher Notüberlauf für die Straßenentwässerung im B-Plan Nr. 30 

geplant, um sicherzustellen, dass bei starken Regenfällen das anfallende 

Niederschlagswasser der Straßen ordnungsgemäß abgeleitet wird und um zu vermeiden, 

dass Niederschlagswasser der Straßen auf private Grundstücke läuft. 

Es ist nicht angedacht, das Oberflächenwasser der privaten Grundstückseigentümer im B-

Plan Nr. 30 aufzunehmen, da eine Versickerung im B-Plan Nr. 30 laut Bodengutachten 

möglich ist und auch im B-Plan festgesetzt ist. 

Gegebenenfalls müssen bei Verdacht die privaten Grundstückseigentümer durch den 

Landkreis NWM, als untere Bauaufsichtsbehörde, aufgefordert werden, den 

fachtechnischen Nachweis für die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf 

ihren Grundstücken vorzulegen bzw. zu erbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 1. 

Die Gebiete der Bebauungspläne Nr. 30 und Nr. 34.1 grenzen an unterschiedliche 

Teilgebiete des Bebauungsplanes Nr. 34.2. Es grenzt das Teilgebiet WA1 an den 

Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 30 und die Teilgebiete 

WA2.2, WA3 und WA4 an den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplanes Nr. 34.1. Die Lage und die Bemaßung der Baugrenze hängt von der 

zukünftigen Grundstücksgröße ab. In Abhängigkeit von der Grundstücksgröße wird die 

Baugrenze festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der LBauO M-V, die 

ohnehin gelten, ist die Verschattung auszuschließen, um eine Variabilität bei der 

Ausgestaltung der Grundstücke zu bewahren, wird das Maß von 5 m empfohlen. Dadurch 

ergibt sich die Möglichkeit, unmittelbar am Haus und innerhalb der Baugrenze die 

Terrasse zu errichten. Da es sich bei den an den Bebauungsplan Nr. 30 und den 

Bebauungsplan Nr. 34.1 angrenzenden Grundstücken um solche handelt, die nach Westen 

orientiert sind, ist hier maßgeblich die Anordnung der Terrasse zu erwarten.   

 

Zu 2. 

Die Festsetzungen des Planes berücksichtigen die Zulässigkeit eines Vollgeschosses.  

Im direkt angrenzenden Bereich ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34.2 

aufgrund der städtebaulichen Situation und aufgrund von konkreten Anfragen eine 

Dachneigung von maximal 30 Grad zulässig. Als Dachformen sind neben Satteldächern 

auch Walmdächer, Flachdächer und Pultdächer zulässig. Der Stellungnahme wird 

dahingehend gefolgt, dass auf die Zulässigkeit von Pultdächern verzichtet wird.  

 

Zu 3. 

Eine Beeinträchtigung der Belange der Belichtung, Besonnung und Belüftung der 

angrenzenden Grundstücke ist bei Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften der 

Abstandsregelungen nicht gegeben. Die Anforderungen der LBauO M-V werden mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten und überschritten. Es wird davon 

ausgegangen, dass auch die zukünftigen Einwohner des Gebietes des Bebauungsplanes 

Nr. 34.2 eine Privatsphäre wünschen und Sitzgelegenheiten nicht direkt an der 

Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichten. Terrassen, die an das Hauptgebäude 

angebaut werden, sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

Zu 4. 

Der Bebauungsplan regelt nicht die Veräußerung der Grundstücke. 

  

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Empfehlung Abstand 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe hierzu die Behandlung der gleichlautenden Stellungnahme VI. 1. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Klützer Straße verläuft südlich des Grundstücks von Marktkauf bis zum B-Plan Nr. 

30 außerhalb von Bebauungsplänen. Innerhalb der Gebiete der Bebauungspläne Nr. 30 

und Nr. 34.1 sind Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Die 

Straßenbaumaßnahme „Klützer Straße“ befindet sich gegenwärtig in der Planungsphase. 

Gemäß der technischen Planung sind für die Klützer Straße eine 5,50 m breite Fahrbahn 

und ein 2,10 m breiter Gehweg vorgesehen. Die Empfehlung der Straßenprofile wird in 

den Entwurfsunterlagen dargestellt und im Rahmen der nachgelagerten technischen 

Planung ausgeformt. Derzeit ist durch die Stadt Grevesmühlen die Ausweisung einer 

Zone mit 30km/h nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „Klützer Straße“ 

beabsichtigt. Verkehrsrechtliche Anordnungen obliegen nicht dem Bebauungsplan, 

sondern sind im Straßenverkehrsrecht verankert.  
 

Zu 2. 

Die Stadt nimmt das zur Kenntnis. Aufgrund langjähriger Erfahrungen führt die 

Erweiterung von 15 Baugrundstücken im B-Plan Nr. 34.2 nicht zu einem erheblichen 

Mehrbedarf an Krippen- und Kita-Plätzen. Des Weiteren liegt im Übrigen die 

Zuständigkeit für die Krippen- und Kita-Planung beim Landkreis Nordwestmecklenburg. 

 

 

Zu 3. 

Die Ausrichtung der Gebäude – Firstrichtung entspricht jeweils dem angrenzenden 

Bebauungsplan. Die Hauptfirstrichtung wird durch Festsetzung innerhalb des 

Plangebietes bestimmt. Es sind keine gebäudebezogenen Baugrenzen vorgesehen. Eine 

derart enge Festlegung der Lage der zu errichtenden Gebäude würde an diesem Standort 

im Rahmen einer Angebotsplanung zu einer Überregulierung führen. Der Standort der neu 

zu errichtenden Gebäude auf dem Baugrundstück sollte dem Eigentümer freigestellt 

bleiben. Es sollen Baufelder, in denen die Gebäude variieren können, festgesetzt werden. 

Es sind im Gebiet WA1 Hauptfirstlinien in Nord-Süd-Richtung festgesetzt. Für die 

übrigen an die Gebiete des Bebauungsplanes Nr. 34.1 angrenzenden Baugebiete aus dem 

Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 34.2 sind jeweils senkrecht stehende Firstrichtungen 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

Erörterung im Bauausschuss 

 

TOP 8

76 von 83 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2019-________- Bebauungsplan Nr. 34.2 der Stadt Grevesmühlen „Wohngebiet Mühlenblick-Erweiterung“ östlich der Rosenweges  

 56 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 4. 

Dies findet Berücksichtigung und ist in den Planungen der Stadt so angedacht. 

Die Beibehaltung der „Sperre“ wird nicht realisierbar sein, da während des 

Straßenausbaus „Klützer Straße“ dieser z.Zt. abgesperrte Bereich als Umleitungsstrecke 

genutzt werden soll. 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und von der Stadt geprüft. 

Gegebenenfalls werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Eine Regelung erfolgt 

außerhalb des Bauleitplanverfahrens und somit außerhalb der Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 34.2. 

 
 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2019-204
öffentlich

12.11.2019
Rath, Ivon

Beschluss über die Umbenennung von Straßen in Grevesmühlen 
sowie in den Ortsteilen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.11.2019 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
25.11.2019 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
26.11.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
09.12.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die Umbenennung der „Dorfstraßen“ in den nachfolgend 
genannnten Ortsteilen von Grevesmühlen sowie eine damit einhergehende Neusortierung 
der Hausnummern. 

Optional: Die Stadtvertretung beschließt die Umbenennung der Straßen Rosenweg und 
Klützer Straße in Grevesmühlen sowie eine damit einhergehende Neusortierung der 
Hausnummern.

Sachverhalt:

Mit Datum vom 10.09.2019 wurde die Stadt Grevesmühlen/ Amt Grevesmühlen Land bzgl. 
der derzeitig noch vorkommenden doppelten Straßennamen in Grevesmühlen sowie in den 
amtsangehörigen Gemeinden angeschrieben. Grundlage hierfür war das beigefügte 
Schreiben vom 20.08.2019 des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-
Vorpommern.
 
In folgenden Ortsteilen ist eine „Dorfstraße“ bis dato noch vorhanden:

Barendorf, Büttlingen, Degtow, Drei Linden, Grenzhausen, Hamberge, 
Hoikendorf, Neu Degtow, Poischow, Questin, Santow, Wotenitz

Da die Namensgebung von Straßen eine ordnungsrechtliche Aufgabe ist, obliegt sie den 
Gemeinden. Sie dient im Interesse der Allgemeinheit der erkennbaren Gliederung des 
Gemeindegebietes und hat Bedeutung für das Meldewesen, die Polizei, Post, Feuerwehr 
und den Rettungsdienst. Maßgeblicher Zweck ist nicht erst die Abwehr konkreter Gefahren, 
sondern bereits die Vermeidung von Orientierungsschwächen und Verwechslungen. 
 
Zur Vorbeugung der Verwechslungsgefahr darf in einer Gemeinde jeder Straßenname nur 
einmal vorkommen. 
 
Es ist daher erforderlich, die mehrmals im Gemeindegebiet vorhandenen Straßennamen, 
hier die Dorfstraßen, umzubenennen.

Es wird um Namensvorschläge seitens der Stadtvertreter gebeten. Entsprechende 
Einwohnerversammlungen werden stattfinden. Es ist gewünscht, dass die Anwohner 
ebenfalls Vorschläge für die neuen Namen einbringen können. Sobald diese vorliegen, 
werden für das 1./2. Quartal 2020 entsprechende detaillierte Beschlussvorlagen zur weiteren 
Beschlusslage erarbeitet.
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Vorlage VO/12SV/2019-204 Seite: 2/2

Optional:
Es ist bekannt, dass das Wohngebiet an der Klützer Straße/Rosenweg bgzl. der 
Straßennamen sowie der Hausnummersortierung große Schwächen aufweist. Eine 
erkennbare Gliederung ist hier nicht mehr ersichtlich. Es besteht die Gefahr von 
Orientierungsschwächen für Außenstehende (Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, Post 
Besucher, Lieferdienste etc.) 

Die Verwaltung schlägt daher eine Straßenumbenennung und eine Neusortierung der 
Hausnummern für dieses Gebiet voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2020 vor. 

Die neu enstandenen Wohngebiete „Alte Gärtnerei“, „Mühlenblick“ und „Am 
Walkmühlengraben“ sind hiervon nicht betroffen.
    

Finanzielle Auswirkungen: noch zu benennen 

Anlagen: 
 Rundschreiben des Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 

vom 20.08.2019
 Auflistung der Dorfstraßen in den einzelnen Ortsteilennv von Grevesmühlen sowie 

den amtsangehörigen Gemeinden

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Hausanschrift: Postanschrift:  

Ministerium für Inneres und Europa Ministerium für Inneres und Europa Telefon: +49 385 5880 

Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern  Telefax: +49 385 588-2972 

Arsenal am Pfaffenteich 19048 Schwerin E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de 

Alexandrinenstraße 1 ∙ 19055 Schwerin   Internet: www.im.mv-regierung.de 
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Ministerium für Inneres und Europa 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

 

Bezeichnung von Straßen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Bezugnahme auf das hiesige Rundschreiben vom 23. Juni 2017 möchte ich erneut auf das 

Thema mehrfach aufkommender Straßennamen aufmerksam machen. 

Mehrfach vorkommende Straßennamen führen bei der Deutschen Post und anderen Logistik- und 

Postunternehmen zu Schwierigkeiten. Aufgrund der großen Verwechslungsgefahr erschweren sie 

die richtige Sortierung und Zustellung. Es besteht die Gefahr, dass Sendungen nicht in der 

gewohnt schnellen Qualität zugestellt werden können. 

Unabhängig von den postalischen Belangen sind eindeutige Adressen auch in anderen 

Lebenssituationen (zum Beispiel bei der Benutzung von Navigationsgeräten) und für andere 

Institutionen des öffentlichen Lebens - insbesondere die Polizei, den Rettungsdienst und den 

Brand- und Katastrophenschutz - von erheblicher Bedeutung. Mehrfach vorkommende 

Straßennamen können so zu einer Gefährdung von Leib, Leben und Eigentum sowie 

gegebenenfalls auch zu Amtshaftungsansprüchen gegen die Gemeinde führen. 

Durch die Deutsche Post wurden dem Ministerium für Inneres und Europa aktuelle Zahlen über 

Gemeinden mit doppelten Straßennamen mitgeteilt. Demzufolge gibt es im Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern momentan 75 Gemeinden, die mehrfach vorkommende 

Straßenbezeichnungen führen. Hiervon liegen 31 Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg, 

17 in Ludwigslust-Parchim, 13 im Landkreis Rostock, 8 in Vorpommern-Greifswald, 5 im Kreis 

Mecklenburgische Sennplatte und eine in Vorpommern-Rügen. Eine konkrete Übersicht hierzu 

finden Sie in der Anlage. 

Daher möchte ich Sie nochmals darum bitten, mit den betroffenen Gemeinden in Ihrem Landkreis 

in Kontakt zu treten und auf die Problematik aufmerksam zu machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Drzisga 

Bearbeiter: Herr ROI 
Robert Fehlandt 
 

Telefon: +49 385 588 2309 
 

Telefax: +49 385 588482 2309 
 

E-Mail: robert.fehlandt@im.mv-
regierung.de 
 

Geschäftszeichen: II 300-172-417.0-2012/018-003 
 

  
Datum: Schwerin, 20.08.2019 

 
Landrätin und Landräte der Landkreise als 
untere Rechtsaufsichtsbehörden 
- per E-Mail - 
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Gemeinde Straße Ortsteil 1 Ortsteil 2

Gägelow Dorfstr. Gägelow Stofferstorf
Grevesmühlen, Stadt Dorfstr. Büttlingen Hoikendorf
Rüting Dorfstr. Schildberg Diedrichshagen

Zusatz Verwaltung Stadt GVM Poischow
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Ortsteil 3 Ortsteil 4 Ortsteil 5 Ortsteil 6 Ortsteil 7 Ortsteil 8

Hamberge Barendorf Santow Poischow Questin Wotenitz
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Ortsteil 9 Ortsteil 10

Neu Degtow/Degtow Grenzhausen
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